
 

Sponsorenvertrag 
 
 
zwischen 
 
Fleesensee Sportanlagen GmbH 
Tannenweg 1 
17213 Göhren-Lebbin 
– nachfolgend „Fleesensee Sportanlagen GmbH“ genannt – 
 
und 
 
Firma 
Straße 
Ort 
– nachfolgend „Vertragspartner“ genannt – 
 
 
wird folgender Sponsorenvertrag geschlossen: 

1. Vorbemerkungen 
 
Die Fleesensee Sportanlagen GmbH ist Eigentümerin der Golfanlage in Göhren-Lebbin, 
bestehend aus drei 18-Loch-Plätzen, zwei 9-Loch-Plätzen sowie einem Clubhaus mit Golf 
Arena (Driving Range) und Nebenanlagen. 

2. Präsentationsmaßnahmen / Rechte und Möglichkeiten 
 
2.1. Die Fleesensee Sportanlagen GmbH gestattet dem Vertragspartner, eine Golfbahn auf 
dem B2B-Platz zu werblichen Zwecken zu nutzen (nach Verfügbarkeit). Dies umfasst: 
 
- Werbemaßnahmen an Abschlagsmarkierung, Untertafel, Lochfahne und Locheinsatz, 
- das Aufstellen eines Werbeschildes in der Größe 3 x 1 Meter, 
- Einbindung des Logos auf der Scorekarte des B2B-Platzes, 
- weitere Werbemaßnahmen an der jeweiligen Bahn gemäß den Regeln des DGV, nach 
vorheriger Absprache und Genehmigung durch die Fleesensee Sportanlagen GmbH. 
 
2.2. Die Fleesensee Sportanlagen GmbH ermöglicht dem Vertragspartner eine Präsenz im 
Clubhaus (Infoscreen, Werbeflyer) sowie die Durchführung eines Gewinnspiels zur 
Adressgenerierung an exponierter Stelle im Foyer. 
 
 



 

2.3. Die Fleesensee Sportanlagen GmbH verpflichtet sich, das Logo des Vertragspartners auf 
der Scorekarte des B2B-Platzes gut sichtbar einzubinden. Die Platzierung und Größe des 
Logos werden von der Fleesensee Sportanlagen GmbH festgelegt. Die Kosten für die 
Erstellung und den Druck der Scorekarten trägt die Fleesensee Sportanlagen GmbH. 

3. Vergütung 
 
3.1. Der Vertragspartner zahlt für die eingeräumten Rechte und Werbemöglichkeiten einen 
jährlichen Werbezuschuss in Höhe von € 3.999 zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Kosten für 
Layout, Druck und Material der Werbemittel trägt der Vertragspartner. 
 
3.2. Der Betrag ist nach Rechnungsstellung durch die Fleesensee Sportanlagen GmbH bis 
zum [Datum einfügen] des jeweiligen Vertragsjahres zu zahlen. 

4. Vertragslaufzeit 
 
4.1. Der Vertrag beginnt am [Datum einfügen] und läuft zunächst bis zum [Datum 
einfügen]. Eine ordentliche Kündigung während dieser Laufzeit ist ausgeschlossen. Der 
Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von 
sechs Monaten zum [Datum einfügen] schriftlich gekündigt wird. 
 
4.2. Kündigungen bedürfen der Schriftform; digitale Signaturen werden nicht akzeptiert. 

5. Werbeaktivitäten, Schutzrechte und Haftungsfreistellung 
 
5.1. Besondere Werbeaktivitäten auf dem Gelände der Fleesensee Sportanlagen GmbH sind 
vorab abzustimmen. Nicht abgestimmte Werbeaktivitäten können untersagt werden, wenn 
berechtigte Interessen bestehen oder diese gegen vertragliche Regelungen verstoßen. 
 
5.2. Soweit im Rahmen der Zusammenarbeit urheberrechtlich relevante Inhalte entstehen, 
steht beiden Parteien ein unbeschränktes, unbefristetes Nutzungsrecht zu, sofern keine 
Rechte Dritter oder dieser Vereinbarung entgegenstehen. 
 
5.3. Die Parteien sichern zu, dass sämtliche im Rahmen dieser Vereinbarung genutzten 
Inhalte (insbesondere Bilder und Videos) frei von Rechten Dritter sind und keine Rechte 
Dritter verletzen. 
 
 



 

6. Vollmacht, gesellschaftliche Bindung, Vertraulichkeit 
 
6.1. Diese Vereinbarung berechtigt keine der Parteien, rechtsgeschäftliche Erklärungen oder 
Handlungen im Namen der anderen Partei vorzunehmen. Bei Zweifeln ist der Empfänger der 
Erklärung unverzüglich aufzuklären. 
 
6.2. Diese Vereinbarung begründet keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen den 
Parteien. 
 
6.3. Beide Parteien verpflichten sich, auch nach Vertragsende, über alle vertraulichen 
Informationen Stillschweigen zu bewahren, sofern keine gesetzliche oder behördliche 
Offenlegungspflicht besteht oder die Informationen allgemein bekannt sind. 

7. Wohlverhalten 
 
7.1. Die Parteien verpflichten sich zu gegenseitigem Respekt, Wohlverhalten und Loyalität 
und verpflichten sich, schutzwürdige Interessen, insbesondere Ruf und Ansehen des 
Vertragspartners, zu wahren und sich nicht öffentlich negativ zu äußern. 
 
7.2. Diese Verpflichtungen gelten auch nach Vertragsende fort. 

8. Schlussbestimmungen 
 
8.1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. Digitale Signaturen werden nicht anerkannt. 
 
8.2. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen 
Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt eine Regelung, die 
dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Ist dies nicht möglich, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
8.3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Vertragssprache ist Deutsch. Gerichtsstand ist, 
soweit zulässig, Waren/Müritz. 
 
8.4. Diese Vereinbarung umfasst drei einseitig beschriebene Seiten. 
 
 

 
_______________________________  _______________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift, Stempel   Ort, Datum, Unterschrift, Stempel 
Vertragspartner     Fleesensee Sportanlagen GmbH 
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